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Art. 30 UN-K
 UN-K - Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen

Warenkauf

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2023

Der Verkäufer ist nach Maßgabe des Vertrages und dieses Übereinkommens verp2ichtet, die Ware zu liefern, die sie

betreffenden Dokumente zu übergeben und das Eigentum an der Ware zu übertragen.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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